
1. Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat
der Gemeinde Kodersdorf

Aufgrund von § 38 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGem0) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 03. März 2014 hat der Gemeinderat der Gemeinde
Kodersdorf am 08. Dezember 2020 die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinde-
rat beschlossen:

I. Geschäftsführung des Gemeinderates

1. Vorbereitung der Sitzungen des Gemeinderates

§ 1 Einberufung der Sitzung

Im Absatz 1 wird Satz 5 wie folgt hinzugefügt:
�Ä�'�H �U �� �* �H �P �H �L �Q �G�H�U �D�W���G�H�U �� �* �H �P �H �L �Q �G�H�� �.�R �G�H�U �V�G�R�U �I�� �N �D�Q�Q �� �D�X�F�K���L �Q �� �H �O �H �N �W�U�R �Q �L �V�F�K�H�U �� �)�R�U �P �� �H �L �Q �J �H �O �D�G�H�Q
werden. Dabei ist eine Einverständniserklärung der Gemeinderäte erforderlich".

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat und die Ausschüsse der Ge-
meinde Kodersdorf tritt am Tag nach der Ausfertigung des Gemeinderatsbeschlusses in Kraft.
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